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► Nr.  VO/2024/13686
öffentlich

Lübeck, 05.11.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
3.370 - Feuerwehr

Bearbeitung: Sebastian Lemsky (E-Mail: sebastian.lemsky@luebeck.de Telefon: 122 - 3517)

Zustimmung zum Nachtragsplan der Kameradschaftskasse der FF 
Lübeck-Dummersdorf für das Haushaltsjahr 2024
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

18.11.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
19.11.2024 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Vorberatung

26.11.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Dem als Anlage 1 beigefügten Nachtragsplan zum Einnahme- und Ausgabeplan 2024 der FF 
Lübeck-Dummersdorf wird zugestimmt.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 – Haushalt und Steuerung Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Besondere Belange von Kindern und Ju-
gendlichen werden nicht berührt. 

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
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§ 2a Abs. 3 des Gesetzes über den Brand-
schutz und die Hilfeleistungen der Feuer-
wehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) 

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

entfällt

Begründung:
Auf der Grundlage von § 2a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der
Feuerwehren (Brandschutzgesetz- BrSchG) in Verbindung mit den Satzungen für die Son-
dervermögen der Hansestadt Lübeck für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuer-
wehren in der Hansestadt Lübeck (Satzung) besteht bei jeder Freiwilligen Feuerwehr der
Hansestadt Lübeck zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse.

§§ 2a Abs. 2 und 3 BrSchG / § 4 Abs. 3 der Satzung sehen vor, dass vom Wehrvorstand der
Freiwilligen Feuerwehr ein Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr aufgestellt
wird, der von der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr zu beschließen ist. Der
Einnahme- und Ausgabenplan tritt nach Zustimmung der Bürgerschaft in Kraft.

Den Einnahme- und Ausgabeplänen der Lübecker Freiwilligen Feuerwehren für 2024 wurde 
am 28.09.2023 durch die Bürgerschaft zugestimmt (VO/2023/12386).

Gemäß § 5 der Satzung kann der Einnahme- und Ausgabeplan bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres nur durch einen Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten 
die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend. 

Bei der Erstellung des Einnahme- und Ausgabeplans der Kameradschaftskasse der FF Lü-
beck-Dummersdorf für 2024 im Jahr 2023 bestanden aufgrund der Corona-Pandemie noch 
Unklarheiten darüber, ob traditionelle Feste wieder im gewohnten Umfang durchgeführt wer-
den können. 
 
Durch die Wiederaufnahme der Veranstaltungen sowie die allgemeinen Preissteigerungen 
und die nun umzusetzende Umsatzsteuerpflicht bei Veranstaltungen, stellte sich in 2024 
heraus, dass mehr Einnahmen und höhere Ausgaben als geplant anfielen. Daher wurde 
durch die Mitgliederversammlung der FF Lübeck- Dummersdorf am 11.10.2024 ein Nach-
tragsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. 

Für die Wirksamkeit des Nachtragsplans ist die Zustimmung der Bürgerschaft erforderlich.  

Anlagen:
Anlage 1 – Nachtragsplan
Anlage 2 – Einnahme- und Ausgabeplan 2024
Anlage 3 –  Satzung für Sondervermögen der Hansestadt Lübeck
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für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Dummersdorf

Senator Ludger Hinsen
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Sonderuennögen Kanteradsehffiskasse d.er Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dummersdorf

E*mahmen-und.Ausgobenplanungfiir da.s Hausho,ltqialw 2ol2,4 trt^*\f
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Nr. Bezelchnung Elnnahmen Erläuterungen Nr, Bezelchnung Ausgaben Erläuterungdn

1 2 3 4 5 6 7 I

0 Zuwend u n gen vo n Mltgl i edo m 14,000,00 c ,
Äusgaäen fllr Xameradschaftspflege und
Versammlungen ,6.900,00 §,

1 Zuwend u n g en von D ritlen 2.000,00 € I
Ausgaäen fllr §,hntngen, Goschenke und
ähnllch6 AnläsBe 2.100,00 €

2 El n n ah mon au s Vqten staltu ngs n 22.000,00 6 t0 A u sgahen flh Veran §aattun go n 10.800,00 q

3

Voräußerung yon Vermügens.
Eesenständen lm Eln,§llwert ab §A0 € 100,00 §,

Einnahmen aus Abgängan vön
d6r, 8§stendsllsre 11

Ervtarb von Varmögensgeganständen lm
Elnzolw€rtab 5A0€ 1.0a0,00€

Ausgsben lür Zagänga zur
E6stsndsr'sl6

4
Erstattung von Auslagen durch Gemelnda
und Dritte 4,80A,U1 G 12 Auslagan für Gemelnde und Drltle 5.000,00 €,

5 Sonetise Einnthman 600,ü0 c 13 §onüt 0e AusgiDo,, 1,000,00 §

6 Einzahlungen der Gamelnde .{ l4 Äuczahlungan rn die Oemeind§ .{

Entnahme aus der R{lclrJage7 1,000,00 € Automatßche Buchung 15 Zulilhrung zur Rüct<laga .e Automatische Buchung

0.7 Gasamtelnnahmen 14,§A0,00 e 8-16 Gesamtausgaöen 1M.500,00€

Dlc Aurgrbon wsrdrn ftlr gegansolllg dcckungrl{hl§ artlärt,

{,
Beüchloüren am: .tl .10. a,oaJ+

Stand des Sondervermögans am
l.Januar 2014 27.817,92 €

Entnahme 1,000,00 €

Zuführung f
Stand des §ondervermögant am
3l.Dezember 2024 24.U7,92€

Esüe&e!"Häffi Srlte 1 von 1
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Satzung für Sondervermögen der Hansestadt Lübeck 

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Dummersdorf 

 

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 

(Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-

Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 

30.11.2017/12.12.2017 folgende Satzung der Hansestadt Lübeck für das Sondervermögen für die 

Kameradschaftspflege der Freiwilligen  Feuerwehr Dummersdorf erlassen: 

 

§ 1 Kameradschaftskasse 

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die 

von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der 

Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird. 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 

Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus 

Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen 

Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder. 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer 

Wertgrenze in Höhe von 5.000 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem 

von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das 

Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn 

und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der 

Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines 

Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne 

entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr 

zusammenzufassen. 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der 

Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. 

Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen. 
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§ 5 Nachtragsplan 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan 

geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan 

entsprechend. 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen 

im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für 

Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft 

getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 

besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. 

Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht 

überschritten werden. 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig 

deckungsfähig erklärt werden. 

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, 

wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.  

 

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden;       

§ 3 bleibt unberührt. 

 

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind 

und die Deckung gewährleistet ist. 

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die 

Bürgerschaft zugestimmt hat. 

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die 

Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 

5.000 EUR. 

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur 

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen 

erforderlich sind, erworben werden. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 

nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen 

angemessenen Ertrag bringen. 
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(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in 

Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem 

Bestandsverzeichnis nachzuweisen. 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht 

werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes 

gilt dies entsprechend. 

§ 9 Kassenführung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. 

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer 

Höhe von 500 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über 

die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur 

aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und 

leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto 

der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 

 (4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche 

Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der 

aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-

gänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu 

belegen. 

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des 

Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des 

Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder 

außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- 

und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- 

und Ausgaberechnung. 

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres aufzustellen. 

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, 

die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. 

die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die 

Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben 

unberührt. 
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(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die 

Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Bürgerschaft vorzulegen. 

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der 

Hansestadt Lübeck. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Lübeck, den 01.09.2020 

 
 
 

 

Der Bürgermeister  

9 von 9 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 FF Dummersdorf Nachtragsplan 2024
	Anlage  2 Anlage 2 FF Dummersdorf Einnahme-Ausgabeplan 2024
	Anlage  3 Anlage 3 FF Dummersdorf Satzung Kameradschaftskasse

